
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/1/31 7Ob691/79,
5Ob49/82, 1Ob575/86, 8Ob1510/88,
3Ob600/89, 10Ob379/98b, 8Ob7/03t,

4Ob76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1980

Norm

ABGB §834

ABGB §835 A

Rechtssatz

Bei beabsichtigter Aufkündigung des Bestandvertrages mit einem Miteigentümer muss auch dessen fehlende

Zustimmung durch den Außerstreitrichter ersetzt werden.

Entscheidungstexte
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Auch; Beisatz: Hier: Vertragsaufhebung gem § 1118 ABGB. (T1)
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Beisatz: Seit dem FamErbRÄG 2004 ist die Zustimmung auch dann im Außerstreitverfahren durchzusetzen, wenn

sich die Verpflichtung aus einer Vereinbarung ergibt. (T2)
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Beisatz: Das wohnungseigentumsrechtliche Außer-streitverfahren im Sinn des § 52 WEG kommt nur in den in § 52

Abs 1 WEG 2002 taxativ aufgezählten Angelegenheiten zur Anwendung, die Ersetzung der Zustimmung eines

Miteigentümers zur Aufkündigung zählt nicht dazu. Die Frist für den Revisionsrekurs im allgemeinen

Außerstreitverfahren beträgt gemäß § 65 Abs 1 AußStrG 14 Tage. (T4)
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